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Tp6eEV <aufzeichnen unter Beifügung des Vatel'siJamens' Herod.
VI 14. VIII 90. arro"(paq>E<J8a1 TO OVOI.teI. 'lf(HpOeEV von den
in die Phratrie neu einzufiihrenden Kindern CIA. IV 2, 841 B
60 ff. Ö6EV E8EVTO TUe;; ErrWV1Jj..I1Ctc;; Herod. 1V '15 u. a.. AIRo
stellt sich rrCtTpoq>I(V) in dem lU'schlossenen Errl rrCtTpoq>I(V) den
homerischen Beispielen zur Seite, in denen (leI' Casus auf ~q>I(V)

ablativische GeUnng 118): bCtKPUOq>IV IlEACtePOq>IV rrCtM'Ulq>IV EpE
ßE<Jq>IV VCtUq>IV USW. (Delbriick Ablativ Localis lnstrnmentalis
2 ff. Ver~!. Syntax I 276). In dem 'thematischen' Vocal vor
der eigentlichen Endung -q>I(V) trotz sonstiger consonantischer
Abwandlung des Stammes vergleicht es sich, um von IlCtTpaq>lv
80ph. Oed. Co!. 527abzuseheu, auf das Reinaell hingewiesen hat,
das nber zur Zeit ganz ungenügend beglaubigt ist, mit 110m.
KOTUAllhovoq>lv E 433 von KOTUA11bwv. rruTpaq>l(v) in der Formel
Errl rrCtTpoq>I(V) muss singularisch gewesen sein; damit wird der
ohnehin unsicheren Yermuthung, die Delbrück a. zuletzt aO. 274 f.
auf Grund des homerischen Thatbestandes hat geglaubt aufstellen
zu dürfen, dass nämlich das Suffix -q:n(v) ursprünglich nur im
Pluralis heimatberechtigt gewesen, in den Singularis erst nach
träglich, zum Theil gewiss erst in Folge augenblicklicher Ein
gebungen der epischen Dicht.er, übertragen worden sei, der Boden
ganz entzogen. Dass eine Spnr der Billiung mit ~q>I{V) in Böotien
auftaucht, kann nicht überraschen: die antike Gelehrsamkeit be
zeichnete sie als <JXllIlCtTHJ'1l0C;; BOlWTlOe;; (Hesych s. v. rrCtlJlJCt·
AOq>IV und "lhllq>IV). Daran l1at bereits Reinac11 erinnert; wir
dÜrfen weiter gehen. Wenn eine sonst nirgends bezeugte .!:<'Qj:mation
zugleich im aUen Epos und in Böotien vorkommt, so haben wir
auf Grund dessen, was heute iiber die Verzweigung der griechi
schen Mundarten einerseits, iiber die Bildungsgeschichte der epi
schen Sprache andererseits ermittelt ist, das Recht sie für das
erstere als Aeolismus in Anspruch ZQ. nehmen. Auch das wussten
die alten Grammatiker schon :rrCtMj..Illq>IV· T~ ·XElPi. ~ AEEle;;
rrCtpa."(w"(oe;;, f] blaAEKToc;; Al.oAle;; heisst es Anecd. Par. lil 160, 8
in den Schol. zu I:'" 338; KaT' OPE<Jq>IV' f..V Toie;; OPElJlV . . •
AloAIKWC;; in den Schol. zu Opp. HaI. I 709. SeIhst Ahrens
sprach gegeni.i.ber' dem ersten dieser heiden Zeugnisse von einer
'levis quaedam auctoritas) (Dia!. I 109. 203) j heute kann uns
die Bestätigung, die eR durch den böotiscllen Stein erl1alten hat,
wieder einmal einschärfen, dass jede grammatische Traditioll, sie
sei noch so versprengt und verlegen, das Anrecht auf Achtung
und ernsteste Erwägung besitzt.

Bonn. Felix Solmsen.

Zur Lex :Maneiana,
Eille J~rwiderung.

Vor einiger Zeit habe ich eine Lesnng der Lex Manciana
veröffentlicht, in der sehr za11lreiche Buchstaben durch den
Druck als unsicher bezeichnet sind. In der V01'l'ede sprach ich
zudem mein Bedauern aus, dass sich der Grad der Unsicherheit
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auf diese Weise nicht zum Ausdruck bringen lasse. Dal'a,uR
konnte jeder schliessen, dass jene Grade höch st verschieden,
und folglich manche Buchstaben se h I' unsicher waren, An der
Richtigkeit derartiger I,esungen zu zweifeln, hat also jeder
ernsthafte Gelehrte nicht nm' das Recht, sondern auch die Pfticht;
zweifle dooh ich selbst daran, Denn thäte ich das nicht, so hätte
ich ihl'e Unsicherheit nicht ausdrücklich. hervorgehoben, Doch
wenn Herr A, Schulten in dieser Zeitschrift (LV I S. 130) sich
erlaubt, dafljenige, was ich auf den Photographien des. Steines
zweifelnd entziffern zu können meinte, für "reine Phantasie" zu
erkliiren, nur weil er selbst es nicht wahrnehmen kann, so ist
diefl eine Amnassung, die enel'gisch zurückgewieflcn werden muss.
Bildet siel1 der Herr denn ein, dass Aller Augen gleich scharf
sind? Weiss er nicht, dass Studemuud und Loewe in den mai
länder und veronenser Palimpsesten sehr vieles gelesen baben,
wovon andere vor .ihnen trotz lallgdauerndeL' und fteissiger Be
mühungen niohts unterscheiden konnten? Er selbst (8. 121)
sclll'eibt: "die Pl1otographie flor Inschrift, welche Toutf\iu mit
getlleilt 11at, ist so ausgezeichnet, dass sie das Ol'iginal nahezu
ersetzt"; d, h, er hat auf dem Steine seihst nichts Wesentlichell
lesen können, was nicht auch auf jener Photographie wahrnehmbar
wäre. loh war in der gliicklichen Lage, ausserdem nooh eine
zweite Photographie benntzen zu können, die bei andet'er Beleuch
t.ung nufgenommen war und daher manche Stelle schärfer, andere
freilich mindel' scharf erkennen liess, Wie kommt er also dazu,
es frischweg für unmöglich zu erklären, dass ich manohes ge
sehen habe, was seinen sohwäoheren Allgen nicht sichtbar wal' ~

Herrn Schulten in alle Einzelheiten naohzugehn, kann ioh
mir ersparen. Auch hier gilt das Bibelwort: «All ihren Frücllten
sollt ihr sie erkennen" . Wenn meine Lesungen einen verständ
lichen Sinu gebeu, die seinen, soweit sie von jenen abweichen,
sprachlich eben so nnmöglioh sind, wie sachlich, so ist dies wohl
genügend, Ich beschränke mioh daher, um nicht zu lang zu
werden, auf die erste Zeile der lnllchriftj wie ('sicher" die
Lesungen des Herrn Schulten im Gegensatz" zu, meinen "Phanta
sien" sind, wird man schon an dieser ldeinen Probe wahrnehmeu
Itönnen.

Ich hatte hier [Gm auct]O[ti]TATE gelesen. Das 0 und
das TA waren durch den Druck als unsicher bezeiohnet,
und allerdings sind die Spuren dieser Buchstaben schwer wahr
zunehmen und in llohem Grade zweifelhaft, Toutain hat rur TA
ein L V zu erl{ennen gemeint 1, Schulten den unteren 'rbeH eines
V; beide losen daher: pro salute, Prüfen wir nun zunäohst dem
Sinne nach, was das Richtige ist.

1 ln diesem Falle hat Toutain besser gelesen, als Schulten. Denn
wo er ein L zu sehen meinte, habe auch ich nur eine sen!s:rechte Linie
wahrg'onommen, die sich ebenso gut zn einem L, wie zu einem T er
gänzen lässt.

..'
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Die ganze Ueberscllrift lantet naell meiner Restitution 1:
E:r auctot'ifate Augusti nost,'i, lmperaforis Oaesal'is Traiani Au'
gusli opfimi GermaniC'i, Parthici data a Licinio 1I1aximo et :PlIli·
ciare Augusfi, liberto proc1tratoribus ad ea:empluln legis 1I1anciallae.
Das hehlst: «Mit, Ermächtigung des Kaisers ist dies Statut von
den Procuratoren gegeben in Anlehnung an die Lex Manoiana",
Naoh TOlltain 'und Sclmlten wäre das Rtatut "zum Heile des
Kaisers gegeben", Liegt darin wohl Sinn und Vet'stand ~ Zu!'
RechUertigllng dieser sonderbaren Ueberscllrift beziehen sie sich
auf die ersten Zeilen der Lex Hadriana (Bennes XXIX S, 207):
l1Jro salute et incolumitate imp, Oaes, L. Septijmi 8everi Pib
Aug. et IuUae D]omnae Aug. "nalt', [cast}}'o)'um amm leg'is {li'vi
Hacll'wni Patt'oclus Auggg. Ub, p)'oc, instituif ei legem infra
sc,'ilJtam intulit, lob will mich nicht darauf berufen, dass lJier
das pro salute nur Ergänzung ist; denn in diesem Falle halte ich
sie für richtig, A\!er diese lJebersohrift redet niol1t von dem Er
lass eines nlmen Stat,nts, sondern von der Widmung eines Altars,
auf dessen Seitenflächen ein altes eingegraben wird. DI~SS man
"für das Heil des Kaisers" den Göttern eiue WeibegIlbe darhringen
könne, wird niemand bezweifeln; aber eine Verordmmg wird, wenig
stens nach der officiellen Auft'us8ung, nioht zum Heile des Kaisers"
sondern zum Heile der Unterthanen gegeben,

Die Lesung Sohultens kann also schon aus saohliohen
Griinden nioht richtig sllin; docl1 scilliessen sich ihnen auoh gra
phische an. Zwar ob die sohwaclHnl Buohstahenreste vor dem
(leutlichen TE mehr einem TA oder einem LV iibnlioh sehn,
kann IeIl nicht entscheiden wollen, schon weil ioh hierin Partei
bin. Doch die Worte e.'I: ancto"itate und P"o salute siml von
recht 'Verschiedener Länge, und welche besser in den verfiigbaren
Raum hiueinpassen, lässt siel1 an der Photographie ebenso gut
nachmessen, wie an dem Original. Ihl' zweifelloser Rest TliJ
zeigt, dass sie in grösseren Buchstaben gescbrieben waren als die
Ubrige Insc1H'ift u:'ld nicllt bis an den Rand des Steines lleran
l'eichten, d, h. sie trugen die Form einer Ueberschrift. J<~ine

solohe· pflegt man bekanntlioh mögliohst genau in die Mitte der
Zeile zu setzen, Sehen wir also, ob diese Voraussetzung besser
durch lUV auctorifate oder duroll pro salute erfUIlt wird,

Das deutlich erhaltene TE misst in der Verkleinel'ung
der Toutl1inscllen Photographie 61/ 2-7 Millimeter, Da pro salute
keine sehr breiten Buohstaben enthält, wie etwa JJ:f. odel' auoh N
es wären, so könnte es, naoh diesem Durohsohnitt berechnet,
wenn es erhalten wäre, kaum mehr als 30 mm ftillen. Wo der
Stein vollständig ist, beträgt seine Breite 78 mm. Der Abstand
des TE von dem nrsprüngliohen hintern Rande misst 17 mm. Da-

1 loh nenne sie die meine, weil sie von Schulten als solche an
gegriffen wird und ich gern bereit bin, die Verauf,wortung dafür zu
tragen. Dooh hatten schon vor mir in der m'sten Ausgabe der Inschrift
Caguat und Toutaill alles richtig ergänzt, Das schöne pro salute ist
erst Schulten eingefallen nud hat dann naehträglieh auch an Tontain
einen Bewunderer gefunden,
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Dach müsste daspl'o salute volle 31 mm hintel' dem vorderen
Rande begonnen haben, kam also nicht in die Mitte der Zeile
zn stehen. Dagegen würde ex auctoritate naoh der gleiohen
Durohschnittsbereohmmg 4:5 mm füllen; den 17 mm Spatium auf
der einen Seite, entsprächen 16 auf der andern, was beinahe ge
nau die Mitte el'gibt. Also wenn Herr Schulten und Herl' 1'0utain
hier beide ungefähr dasselbe zu lesen glaubten, so haben sie eben
beide falsch gelesen. Und ebenso ist es an den andern Stellen,
wo sie mit grosseI' Zuversichtliohkeit ihre Lesungen den meinen
entgegensetzen; was dabei herauskommt, ist fast jedesmal nn
verständlich oder sinnlos.

Damit will ich natiirlich nicht sagen, dass meine Entziffe-
rung des Steines unfehlbar sei; vielmehr halte ic.h sie für se h I'

.verbesserungsfähig und verbesserungs bedürftig, und habe dies
mehr als einmal öffentlich ausgesprochen. Wie die Lesung der
wichtigen Inschrift thatsä,chlich geföruel·t wel'den kann, habe ioh
Herrn Cagnat schon brieflioh angegeben; da dies aber keine
Folgen gehabt zu haben Iloheint, sei ea hier auch öffentlich wie
derholt. Auch Schulten gibt zu, dass die Photographie fast ebeuso
braucbbal' ist, wie das Orginal.; vielleioht ist sie z. Tb. sogar
nocb brauchbarer, indem sie die einzelnen kleinen Vertiefungen,
die von zerstörten Buchstabeu übrig geblieben sind, duroh die
Vel'kleinerung näher aneinanderrückt und ultdurch ihren. Zusam
menhang deutlicher macht. Man photographiere also jede Seite
des Steines mehrere :1I1al bei verschiedimer Beleuchtung, etwa
l1erart, dass man die Lichtquelle einmal von rechtll. einmal von
links, einmal von oben, einmal vou unten wirken lässt. Dies
kann bei Benutzung künstlichen Lillhtes keine besonderen Sehwierig
luiiten haben. So könnten auoh die kleinsten Unebenheiten der
Oberfläohe siohtbar werden und duroh den Vergleioh der Photo
graphien würden sich Buchstaben erkennen lassen, die auf dem
Original soheinbar ganz verschwunden sind. Wenn man vermit
telst eines solchen Verfahrens lueine Lesungen durch bessere er
setzt, wie dies unmöglich ausbleiben kaun, BO werde ich der
Erste sein, das mit Freuden zu begl'üssen.

Ich habe dies geschrieben, nachdem nur die erste
Hälfte VOll Herrn SchuItens Aufsatz bekannt geworden wal'; die
zweite gedenke ioh nicht zu lesen und folglich auch nicht zu
beantworten.

Greifswald, im l!'ebruar. Ot to See ok.

Bericlltignng.
in meinem Aufsatze 1:i. 241 Zeile a hat sich ein sinl1störender

I::lchreih- oder Druckfehler eingeschlichen, den ich so zu verbessern bitte:
"was sich in attischen Urkunden nicht voi' dem Anfang des dritten
Jahrhunderts findet." M, Fränkel.

Verantwortlicher Redacteur: L. Raderrnacher in Bonn.
(29. Juni 1901.)




